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Satzung über die Erhebung von 
Vergnügungssteuern in der Kreis-
stadt Merzig 
 

vom 15. April 2021 
 
Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstver-
waltungsgesetzes – KSVG – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. 
S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
8/9.12.2020 (Amtsbl. I S. 1341) und der §§ 1, 
2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes - KAG 
– in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. 
Mai 1998 (Amtsbl. S. 691), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8/9.12.2020 (Amtsbl. I S. 
1341) hat der Stadtrat der Kreisstadt Merzig 
am 15. April 2021 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

I. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Erhebung der Steuer 

 

Die Kreisstadt Merzig erhebt eine Vergnü-

gungssteuer als örtliche Aufwandsteuer nach 

den Vorschriften dieser Satzung. 

 
§ 2 Steuergegenstand 

 

(1) Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet 
der Kreisstadt Merzig veranstalteten nachfol-
genden Vergnügungen 

1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art 

2. das Halten von Schau-, Scherz-, Spiel-, Ge-
schicklichkeits- oder ähnlichen Apparaten 

a) in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen 

b) in Gast- oder Schankwirtschaften, Vereins-, 
Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an 

sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Or-
ten. 
 

(2) Als Apparate im Sinne des Abs. 1 Nr. 2 gel-
ten auch Personalcomputer, die in  Vergnü-
gungsstätten nach Abs. 1 Nr. 2 betrieben wer-

den und die aufgrund ihrer Ausstattung zum 
individuellen Spielen oder gemeinsamen Spie-
len in Netzwerken oder zum Spielen über das 

Internet verwendet werden können. Eine Be-
steuerung kommt nicht in Betracht, wenn der 

Apparat ausschließlich zur Informationsbe-
schaffung oder für die Aus- bzw. Weiterbil-
dung eingesetzt wird. 
 
(3) Die in Abs. 2 genannten Vergnügungen un-
terliegen auch dann der Besteuerung, wenn 
sie mit nicht steuerpflichtigen Veranstaltun-
gen verbunden werden oder wenn sie gleich-
zeitig anderen nicht als Vergnügungen anzu-
sehenden Zwecken dienen. 
 

§ 3 Steuerbefreiungen 
 
Der Steuer unterliegen nicht: 
 
1. Veranstaltungen, deren Ertrag aus-
schließlich und unmittelbar zu mildtätigen, 
kirchlichen oder gemeinnützigen Zwecken 
verwendet wird, wenn der Verwendungs-
zweck bei der Anmeldung nach § 9 angegeben 
worden ist; 
 
2. Tanzunterricht einschließlich eines 
„Mittel-“ und eines „Abschlussballes“, sofern 



 
 
                 Sammlung des Orts-

rechts  22.10.S
   
 
 

                                                                                                                                                 
Stand: 01. März 2013  

 

an den Veranstaltungen nur Schüler und de-
ren Angehörige teilnehmen; 
 
3. das Halten von Apparaten nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2, sofern für ihre Darbietungen kein 
Entgelt erhoben wird; 
 
4. Volksbelustigungen der auf Jahrmärk-
ten, Kirmessen, Kirchweihfesten und ähnli-
chen Veranstaltungen üblichen Art. 
 

§ 4 Steuerschuldner 
 
(1) Steuerschuldner ist der Unternehmer 
der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen 
des § 2 Abs. 1 Nr. 2 gilt der Halter als Veran-
stalter. 
 
(2) Neben dem Veranstalter haftet als Ge-
samtschuldner, wer zur Anmeldung verpflich-
tet ist, ohne selbst Veranstalter zu sein, die 
Anmeldung aber schuldhaft unterlässt oder 
die Durchführung der Veranstaltung ohne 
Vorlage der Anmeldebescheinigung gestattet. 
 
(3) Ist der Halter nicht Eigentümer der Ap-
parate i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 2, haftet der Eigen-
tümer neben dem Halter als Gesamtschuld-
ner. 
 

§ 5 Erhebungsformen 
 
(1) Die Steuer wird erhoben 
 
1. als Pauschsteuer, 
 
a) für Tanzveranstaltungen gewerblicher Art,  
 
b) wenn es sich um Apparate ohne Gewinn-
möglichkeit gemäß § 7 handelt; 
 

2. als Steuer nach dem Einspielergebnis ge-
mäß § 6. 
 
(2) Die Steuer ist für jede Veranstaltung ge-
sondert zu berechnen. 
 

II. Abschnitt 
Steuer nach der Größe des umbauten 

Raums, Pauschsteuer, Steuer nach dem Ein-
spielergebnis 

 
§ 6 Steuer für das Halten von Apparaten mit 

Gewinnmöglichkeit 
 
(1) Bemessungsgrundlage für die Steuer für 
das Halten von Apparaten nach § 2 Absatz 1 
Nr. 2 mit Gewinnmöglichkeit ist das Einspiel-
ergebnis. Das Einspielergebnis ist der Betrag 
des elektronisch gezählten Gesamtbetrages 
der eingesetzten Spielbeträge abzüglich der 
ausgezahlten Gewinne und der Auffüllungen 
der Röhreninhalte und der Geldschein-Dis-
penser-Inhalte, zuzüglich der Röhren- und 
Geldschein-Dispenser-Entnahmen (Fehlbe-
träge), bereinigt um Falschgeld, Prüftestgeld 
und Fehlgeld. 
 
(2) Der Steuersatz für das Halten eines Appa-
rates nach § 2 Absatz 1 Nr. 2 mit Gewinnmög-
lichkeit beträgt für jeden angefangenen Ka-
lendermonat 
 
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unter-
nehmen .12 vom Hundert des Einspielergeb-
nisses; 
 
2. in Gast- und Schankwirtschaften, Ver-
eins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie 
an sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen 
Orten .10 vom Hundert des Einspielergebnis-
ses. 
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Ein negatives Einspielergebnis eines Appara-
tes im Kalendermonat ist mit dem Wert 0 Euro 
anzusetzen. 
 
(3) Bei Apparaten mit mehr als einer Spielvor-
richtung wird die Steuer für jede Spielvorrich-
tung festgesetzt. 
 
(4) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die 
Stelle eines Apparates im Austausch ein 
gleichartiger Apparat, so gilt die Gesamt-
summe der Einspielergebnisse aus beiden Ap-
paraten als Bemessungsgrundlage für die 
Steuer. 
 

§ 7 Steuer für das Halten von Apparaten 
ohne Gewinnmöglichkeit 

 
(1) Bemessungsgrundlage für die Steuer für 
das Halten von Apparaten nach § 2 Absatz 1 
Nr. 2 ohne Gewinnmöglichkeit ist die Anzahl 
der jeweils vorhandenen Apparate. Die Be-
rechnung der Steuer erfolgt nach festen Sät-
zen. 
 
(2) Der Steuersatz für das Halten von Appara-
ten nach § 2 Absatz 1 Nr. 2 ohne Gewinnmög-
lichkeiten beträgt für jeden angefangenen Ka-
lendermonat 
 
1. für Apparate in Spielhallen oder ähnli-
chen Unternehmen 30,70 Euro je Apparat, 
 
2. für Apparate in Gast- und Schankwirt-
schaften, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen 
Räumen sowie an sonstigen der Öffentlichkeit 
zugänglichen Orten 15,35 Euro je Apparat. 
 
(3) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die 
Stelle eines Apparates im Austausch ein 

gleichartiger Apparat, so gilt für die Berech-
nung der Steuer der ersetzte Apparat als wei-
tergeführt. 
 

§ 8 Steuer nach der Größe des benutzten 
Raums 

 
(1) Die Steuer wird nach der Größe des be-
nutzten Raums erhoben für gewerbliche Tanz-
veranstaltungen 
 
(2) Der Steuersatz beträgt 1,53 Euro für 
jede angefangene 10 qm Veranstaltungsflä-
che. Für die im Freien gelegenen Teile der Ver-
anstaltungsfläche ist die Hälfte des jeweiligen 
Steuersatzes zu Grunde zu legen. 
 
(3) Bei Veranstaltungen, die über den Be-
ginn der allgemeinen Sperrzeit hinausgehen, 
erhöht sich der Steuersatz um 50 vom Hun-
dert des nach Absatz 2 maßgeblichen Satzes. 
Bei Veranstaltungen, die mehrere Tage dau-
ern, wird die Steuer für jeden angefangenen 
Tag besonders erhoben. 
 
(4) Die Steuerstelle kann den Steuerbe-
trag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn 
die Berechnung der Steuer nach den Absätzen 
1 bis 3 schwer durchführbar ist. 
 

III. Abschnitt 
Gemeinsame Vorschriften 

 
§ 9 Anmeldung der Veranstaltung und Si-

cherheitsleistung 
 

(1) Die Veranstaltungen sind spätestens 
drei Werktage vor Beginn bei der Steuerstelle 
anzumelden. Dies gilt auch dann, wenn Steu-
erbefreiung nach § 3 beansprucht wird. Nicht 
anmeldepflichtig sind jedoch Veranstaltungen 
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nach § 3 Nr. 4. Bei unvorbereiteten und nicht 
vorherzusehenden Veranstaltungen ist die 
Anmeldung an dem auf die Veranstaltung fol-
genden Werktag nachzuholen. 
 
(2) Über die Anmeldung ist eine Beschei-
nigung zu erteilen. 
 
(3) Zur Anmeldung verpflichtet ist sowohl 
der Veranstalter als auch der Inhaber der be-
nutzten Räume oder Grundstücke. Letzterer 
darf die Veranstaltung erst zulassen, wenn 
ihm die Anmeldebescheinigung vorgelegt 
wird, es sei denn, dass es sich um eine unvor-
bereitete oder unvorhergesehene Veranstal-
tung handelt. 
 
(4) Bei mehreren aufeinander folgenden 
Veranstaltungen ist eine einmalige Anmel-
dung ausreichend. 
 
(5) Der Eigentümer eines Apparats nach § 
2 Abs. 1 Nr. 2 oder derjenige, dem der Apparat 
zur Ausnutzung überlassen ist, hat die erste 
Aufstellung eines Apparats innerhalb einer 
Woche nach der Aufstellung bei der Steuer-
stelle anzumelden. Die Anmeldung gilt für die 
gesamte Betriebszeit dieses und eines im Aus-
tausch an seine Stelle tretenden gleichartigen 
Apparats. Die Wegnahme eines Apparats ist 
unverzüglich zu melden; als Tag der Weg-
nahme gilt frühestens der Tag des Eingangs 
der Meldung. Der Inhaber der benutzten 
Räume hat sich die Anmeldebescheinigung in-
nerhalb einer Woche vorlegen zu lassen. 
 
(6) Die Steuerstelle ist berechtigt, bei der An-
meldung eine Vorauszahlung in der voraus-
sichtlichen Höhe der Steuerschuld als Sicher-
heit zu verlangen. 
 

§ 10 Entstehung der Steuerschuld 
 
Bei gewerblichen Tanzveranstaltungen ent-
steht die Steuerschuld mit dem Beginn der 
Veranstaltung, im Fall der §§ 6 und 7 mit der 
Inbetriebsetzung des Apparats. 
 

§ 11 Festsetzung und Fälligkeit 
 
(1) Bei gewerblichen Tanzveranstaltungen 
wird die Steuer mit Steuerbescheid festge-
setzt und wird mit Ablauf des dritten Tages 
nach der Bekanntgabe fällig. 
 
(2) Bei Apparaten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 ist der 
Steuerschuldner verpflichtet, die Steuer selbst 
zu errechnen. Nach Ablauf eines Kalendervier-
teljahres ist der Kreisstadt Merzig bis spätes-
tens zum 14. Tag des folgenden Kalendermo-
nats eine Steueranmeldung unter Verwen-
dung des von der Kreisstadt Merzig festgeleg-
ten Vordrucks einzureichen. Bei Apparaten 
mit Gewinnmöglichkeit sind der Steueranmel-
dung Zählwerksausdrucke für den jeweiligen 
Besteuerungszeitraum (Kalendermonat) oder 
deren Kopien beizufügen; alle Besonderhei-
ten, insbesondere manuelle Veränderungen 
(Auffüllungen und Entnahmen) der Röhrenin-
halte und Geldschein-Dispenser-Inhalte, 
Prüftest-, Falsch- und Fehlgeld, die nicht vom 
Apparat automatisch erkannt und nicht in den 
Zählwerkausdrucken automatisch dokumen-
tiert werden, sind gleichzeitig und ohne be-
sondere Aufforderung durch die Kreisstadt 
Merzig nachvollziehbar zu erläutern. Die er-
rechnete Steuer wird am 14. Tag des auf das 
Kalendervierteljahr folgenden Kalendermo-
nats fällig. Steueranmeldung und Steuerzah-
lung müssen spätestens an diesem Tag bei der 
Kreisstadt Merzig eingehen. 
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(3) In den Fällen des Absatzes 2 setzt die Kreis-
stadt Merzig innerhalb von zwei Monaten 
nach Fälligkeit die Vergnügungssteuer durch 
Bescheid fest. Bei Abweichungen von der 
Steueranmeldung wird der Differenzbetrag 
mit Ablauf des dritten auf die Bekanntgabe 
des Steuerbescheids folgenden Werktags fäl-
lig. Entsprechendes gilt, wenn der Steuer-
pflichtige eine Steueranmeldung nicht oder 
nicht innerhalb der in Abs. 2 Satz 2 genannten 
Frist einreicht. 
 
 
IV. Abschnitt 
Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschrif-
ten 
 
§ 12 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 
des Kommunalabgabengesetzes – KAG i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 29.05.1998 
(Amtsbl. S. 691), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 8/9.12.2020 (Amtsbl. I S. 1341) in der 
jeweils geltenden Fassung handelt, wer als 
Veranstalter vorsätzlich oder leichtfertig fol-
genden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zu-
widerhandelt: 
 
§ 9 Abs. 1 und 4: Anmeldung der gewerblichen 
Tanzveranstaltung  
 
§ 9 Abs. 5: Anzeige der erstmaligen Aufstel-
lung eines Apparates nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 so-
wie Änderung des Apparatebestandes 
§ 11 Abs. 1: Einreichung der Steueranmeldung 
für Apparate nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 
 
§ 13 Geltung des Kommunalabgabengesetzes 
und der Abgabenordnung 
 

Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 12 
bis 14 des Kommunalabgabengesetzes und – 
soweit diese nach dem Kommunalabgabenge-
setz anwendbar sind – die Vorschriften der 
Abgabenordnung in den jeweils geltenden 
Fassungen. 
 
§ 14 Übergangsregelungen 
 
Für die bis zum 31.12.2020 entstandenen Ver-
gnügungssteuern gelten, soweit diese Steuer-
fälle noch nicht abgeschlossen sind, die Best-
immungen des Vergnügungssteuergesetzes 
vom 22.02.1973 i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 22.04.1993 (Amtsbl. I S. 4969), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 21.01.2015 (Amtsbl. 
I S. 210) sowie die Satzung über die Erhebung 
von Vergnügungssteuern in der Kreisstadt 
Merzig. vom .18.12.2012, zuletzt geändert am 
25.06.2015. 
 
§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhe-
bung von Vergnügungssteuern in der Kreis-
stadt Merzig vom 18.12.2012, zuletzt geän-
dert am 25.06.2015, außer Kraft. 
 
Merzig, den 15.04.2021 
Der Bürgermeister 
 
 
Marcus Hoffeld 
 


